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§ 8 Pressegesetz NRW
Impressum

(1) Auf jedem im Geltungsbereich dieses Gesetzes erscheinenden Druckwerk müssen Name oder Firma und Anschrift des Druckers und des 
Verlegers, beim Selbstverlag des Verfassers oder des Herausgebers genannt sein.

(2) Auf den periodischen Druckwerken sind ferner der Name und die Anschrift des verantwortlichen Redakteurs anzugeben. Sind mehrere 
Redakteure verantwortlich, so muß das Impressum die in Satz 1 geforderten Angaben für jeden von ihnen enthalten. Hierbei ist kenntlich 
zu machen, für welchen Teil oder sachlichen Bereich des Druckwerks jeder einzelne verantwortlich ist. Für den Anzeigenteil ist ein 
Verantwortlicher zu benennen; für diesen gelten die Vorschriften über den verantwortlichen Redakteur entsprechend.

(3) Zeitungen und Anschlußzeitungen, die regelmäßig ganze Seiten des redaktionellen Teils fertig übernehmen, haben im Impressum auch 
den für den übernommenen Teil verantwortlichen Redakteur und den Verleger zu benennen. Neben- oder Unterausgaben einer 
Hauptzeitung, insbesondere Kopfzeitungen, Bezirks- oder Lokalausgaben, müssen im Impressum auch den Verleger der Hauptzeitung 
angeben.

Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

>>Die Impressumspflicht nach § 5 TMG trifft jeden Anbieter von geschäftsmäßig angebotenen Telemediendiensten, der in der Folge die 
entsprechenden Pflichtinformationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar halten muss. <<

(Taeger/Pohle ComputerR-HdB, 32.7 Erstellung und Vertrieb von Mobile Apps Rn. 72, beck-online)

Wann besteht eine Impressumspflicht?



>>Der Verleger ist […]nach den Landespressegesetzen bzw. bei elektronischen Publikationen nach § 5 
TMG verpflichtet, in einem Impressum genannt zu sein (Impressumspflicht). Weitergehende 
Impressumspflichten bestehen im Online-Journalismus nach § 55 Abs. 2 RStV. Im Impressum sind 
Angaben zu dem Verlag, dem Autor und einem Herausgeber bzw. einer Redaktion zu machen, 
weiter sind Informationen zur Druckerei, zur Erscheinungsweise, dem Erscheinungsjahr und dem 
Erscheinungsort üblich.>> (Ulmer-Eilfort/Obergfell/Ulmer-Eilfort, 2. Aufl. 2021, VerlG § 14 Rn. 11) 

Was muss im Impressum stehen?



>>Ob und mit welcher Urheberbezeichnung das Werk erscheinen soll, ob und mit welcher 
Urheberbezeichnung das Werk zu versehen ist, ob der Urheber anonym bleibt, bestimmt alleine der 
Verfasser (§ 13 S. 2 UrhG). Dies kann Gegenstand einer ausdrücklichen oder stillschweigenden 
Vereinbarung zwischen Verfasser und Verleger sein. Der Verleger hat diesbezüglich kein Änderungsrecht 
(§ 39 UrhG). Die Art und Weise der Anbringung der Urheberbezeichnung bleibt dagegen dem Verleger 
überlassen, solange er die Persönlichkeitsrechte des Verfassers nicht verletzt. Der Verleger muss dafür 
Sorge tragen, dass die Urheberbezeichnung an einer in der Branche üblichen Stelle im Werk zu finden ist, 
dass die Urheberbezeichnung dort gut leserlich erscheint und dass sie nicht aufgrund der Verbindung mit 
anderen Informationen verfälscht wird. Die Benennung eines Miturhebers, zB eines ehemaligen 
Bearbeiters von Teilen eines Werkes, muss ebenfalls eindeutig, unmissverständlich und im hinreichenden, 
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit seinen Beiträgen erfolgen (LG Frankfurt a. M. ZUM-RD 
2019, 111 (115)). Nicht ausreichend ist es, den ehemaligen Bearbeiter eines Kapitels im Vorwort zu 
erwähnen oder in einem Bearbeiterverzeichnis aufzuführen, wenn dies ohne Zuordnung zu den von ihm 
bearbeiteten Kapiteln erfolgt. Auch ist nicht ausreichend, den ehemaligen Bearbeiter am Anfang des 
Kapitels mit einem Sternchenhinweis zu benennen, wenn ansonsten auf jeder Seite unten allein der neue 
Autor vermerkt ist. <<(Ulmer-Eilfort/Obergfell/Ulmer-Eilfort, 2. Aufl. 2021, VerlG § 14 Rn. 10)

Muss die Urheber:in im Impressum angegeben werden?







Beispielimpressum aus:
Arlinghaus, R., Klefoth, T., Matern, S., 
Radinger, J., Nikolaus, R. , Meyerhoff, J., 
Schafft, M. , Cyrus, E.-M., Emmrich, M., 
Hering, D., Wolter, C. (2023); Biodiversität, 
Angeln und Gesellschaft: Wissensbasierte 
Empfehlungen für ein nachhaltiges 
Fischereimanagement an Baggerseen. 
Berichte des IGB, Band 32, 477 Seiten.

https://doi.org/10.4126/FRL01-006452830





Checkliste Impressum

□ Name der/ des Autor:innen
□ Titel 
□ Auflage
□ Erscheinungsdatum 
□ Erscheinungsort 
□ Verlagsname und Adresse
□ Standardvermerk: Bibliografische Information der DNB
□ ISBN + DOI
□ Fördervermerk
□ Hinweis auf Qualitätsstandards, s. https://zenodo.org/records/7075761
□ Lektorat
□ Disclaimer
□ Zitiervorschlag, s. zenodo
□ Info zur Reihe/ ggf. Info bei vorheriger Veröffentlichung
□ Cover- oder Umschlagsgestaltung
□ Druck
□Website
□ Social Media Kanäle
□ Logo CC Lizenz mit Text, ggf. weitere Angaben

□ CC BY

□ CC BY SA 



Die frei zugängliche Open-Access-Publikation des vorliegenden Titels wurde aus Mitteln des Publikationsfonds für Open-Access-
Monographien der Universität Duisburg- Essen ermöglicht. Informationen zum Programm siehe: https://www.uni-
due.de/ub/publikationsdienste/oa_foerderung.php

Reihe „Input Landesinitative Open Access“
hgg. von Dorothee Graf, Band 1

Autorinnen
X Y Z

Titel
FAQ des Urheberrechts in wissenschaftlichen Bibliotheken, 1. Auflage

Covergestaltung Name

Dieses Buch ist erhältlich als 

ISBN 978-3-7799-xxxx-x Print 

ISBN 978-3-7799-xxxx-x E-Book (PDF) 

Die elektronische Ausgabe dieses Werks wird via DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der Universität Duisburg-
Essen, zur Verfügung gestellt. DOI: 10.xxxx/xxxxxxxxxxxxx 

Website DuEPublico sowie Uni Duisburg-Essen.

Verlag.

Zitierhinweis. 

Zitierbeispiel.

Das Buch gibt die Auffassung und Meinung der Autor:innen und Autoren sowie des Zuwendungsemfänger wieder und muss nicht mit 
der Auffassung der Zuwendungsgeberin übereinstimmen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie und hat die Online-Ausgabe 
archiviert. Diese ist dauerhaft auf dem Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek ebenso verfügbar, wie detaillierte 
bibliografische Daten zum Werk (https://portal.dnb.de/).



Open Access

Der Text dieser Publikation wird unter  der  Lizenz  Creative  Commons  Namensnennung-Share  Alike  4.0  International  Public  License    (CC  BY-SA  
4.0) veröffentlicht.  Den  vollständigen  Lizenztext  finden  Sie  unter:  https://creativecommons.  org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de

Verwertung, die den Rahmen der CC BY-SA 4.0 Lizenz überschreitet,  ist  ohne  Zustimmung  des  Verlags  unzulässig. Die  in  diesem  Werk  enthaltenen  
Bilder  und  sonstiges  Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Quellenangabe/ 
Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die 
betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die 
Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. 



Ansprechperson für weitere Fragen:

Doreen Rocholl
Landesinitiative openaccess.nrw
Programmbereich 1
Tel. 0201/183 7898
info@openaccess.nrw,
Universitätsbibliothek Duisburg-Essen
Universitätsstraße 9-11, 45141 Essen


